
SachbearbeiterIn/FachbereichsleiterIn: Abteilungsleiter:  Bürgermeister: 
 
 

Haushaltsstelle: 
 
 
bisherige SV: 
 
 

 
 Mittel stehen zur Verfügung 
 Mittel stehen in Höhe von € ___________________ 

     zur Verfügung 
 Mittel stehen nicht zur Verfügung 

 
UVP 

 keine Bedenken 
 Bedenken 
 entfällt 

 

 
S I T Z U N G S V O R L A G E SV-Nr. 01/0637 
 

 
Abteilung/FB Datum Status 
Abt. 3/30 27.10.2004 öffentlich 

 Az: Schmutzwasserbeseitigung 
 
Beratungsfolge: Sitzungsdatum:  
Bau- und Umweltausschuss 03.11.2004 zur Empfehlung 
Verwaltungsausschuss 23.11.2004 zur Empfehlung 
Rat 16.12.2004 zum Beschluss 

 
 
4. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung 
(Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung) 

 
Abstimmungsergebnis  Ja  Nein  Enthaltung 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die dem Originalprotokoll im Original beigefügte 4. Satzung zur Änderung der 
Satzung über die Abwasserbeseitigung (Abgabensatzung für die 
Abwasserbeseitigung) vom 02.07.1998 wird beschlossen. 
 
 
Begründung: 
In Rahmen der Beratung zur Sitzungsvorlage Nr. 01/0598 wurde in der Sitzung des Bau- und 
Umweltausschusses am 21.10.2004 die endgültige Betriebsabrechnung 2003 der zentralen 
Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) vorgestellt. Zusammen mit den Überschüssen aus 
den Vorjahren ergab sich ein Gesamtüberschuss von 317.047,60 €. Bereits in der 
Sitzungsvorlage vom 04.10.2004 hat die Verwaltung darauf hingewiesen, dass eine 
Entscheidung über die Gebührenhöhe im Rahmen der Haushalts- und Budgetberatungen zu 
treffen ist. 
 
Aus diesem Grunde wird vorgeschlagen, die Gebühr von bisher 2,00/m³ auf 1,90/m³ für die 
Dauer von 3 Jahren herabzusetzen. Damit könnte der erwirtschaftete Überschuss in diesem 
Zeitraum abgebaut werden. Nach Vorliegen der dann aktuellen Betriebsergebnisse wäre 
erneut über die Gebührenhöhe zu beraten. 
 
In der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 26.10.2004 wurde bereits über einen 
vorliegenden Antrag zur Gebührensenkung beraten. Im Grundsatz wurde einstimmig einer 
Gebührensenkung zugestimmt und damit diesem Antrag entsprochen. 
 
 
 



 


